




Arbeitsbestätigung für eine Haushaltshilfe

26. November 1924

RS 
Am 26. November 1924 bescheinigt Frau Marxer, die Be-

sitzerin eines Käseladens am Spalenberg 23, dem Basler 

Kontrollbüro, dass sie Anna Kuhn aus Freiburg im Breis-

gau anstellen möchte, «zur Besorgung der Küche». Dieser Zusatz 

ist wichtig, denn er besagt, dass Anna Kuhn in 

ihrem Haushalt an der Steinenvorstadt 58 arbei-

ten soll und nicht in ihrem Geschä� . Denn nur als 

Haushaltshilfe hat Anna Kuhn gute Aussichten, 

eine befristete Aufenthaltsbewilligung in Basel zu 

erhalten.

Basler Kontrollbüro

Das Kontrollbüro wurde mit dem Ge-

setz betreff end das Niederlassungs-, 

Aufenthalts- und Kontrollwesen 

vom 10. November 1884 geschaff en. 

Es löste die 1849 gebildete Nieder-

lassungs-Commission ab, die direkt 

dem Kleinen Rath bzw. dem Regie-

rungsrat unterstellt gewesen war. Das 

Kontrollbüro war stets beim Poli-

zeidepartement, später Polizei- und 

Militärdepartement, angesiedelt. 

1931 übernahm das Kontrollbüro auch 

die Funktion der Kantonalen Frem-

denpolizeibehörde gemäss dem Bun-

desgesetz über den Aufenthalt 

und die Niederlassung von Ausländern 

vom 26. März 1931.

Staatsarchiv Basel-Stadt, PD-REG 14, 

Query 12 / 2016



Anna Kuhn darf einreisen

Januar 1925

RS 
Das Einreisegesuch für die 22-jährige Anna Kuhn wird 

zur Prüfung an das Arbeitsnachweis-Büro weitergeleitet. 

Das Amt bemängelt, dass Anna Kuhn nur ein Zeugnis 

über eine fünfmonatige Dienstzeit vorweisen kann, gefordert aber 

ist mindestens ein Jahr. Dennoch wird dem Gesuch entsprochen 

und ein vorerst dreimonatiger Aufenthalt bewil-

ligt. Begründung: Dienstbotenmangel. Im Januar 

1925 reist Anna Kuhn nach Basel, um ihre Stelle 

anzutreten. Wohnen muss sie bei ihrer Arbeitge-

berin an der Steinenvorstadt 58.

EK 
Würde Anna Kuhn heutzutage in der Schweiz 

arbeiten, hätte sie aufgrund ihrer Deutschen 

Staatsbürgerscha�  und der Personenfrei-

zügigkeit einen unkomplizierteren Zugang zum Ar-

beitsmarkt. Nur gilt diese Personenfreizügigkeit aus-

schliesslich für Menschen aus den EU-/EFTA-Ländern. 

In den heutigen Schweizer Haushalten arbeiten kaum 

Migranten oder Migratinnen aus Deutschland. Sie stam-

men vielmehr aus Osteuropa oder aussereuropäischen 

Ländern. Teilweise arbeiten sie als Sans-Papiers unter 

prekären Bedingungen.

Dienstbotenmangel

«Der Mangel an Dienstboten besteht 

aber durchaus, das haben wir schwarz 

auf weiss aus statistischen Zahlen 

und Berichten des eidgenössischen 

Arbeitsamtes in Bern. Ende Juni 

lautete z. B. der Bericht wie folgt: ‹Der 

Dienstbotenmangel hält unverän-

dert an. […] bei den Dienstmädchen 

allein stehen 100 off enen Stellen 

nur 13 Stellensuchende gegenüber.›»

Mürset, Anna: Radiovortrag über 

den Dienstbotenmangel, 5. Oktober 1925 

(SSA Ar.17.50.13)







Anna Kuhns Aufenthaltsbewilligung wird verlängert

1. Februar 1926

RS 
Ein Jahr später ist Anna Kuhn immer noch in Basel und 

in gleicher Stellung. Bei der Verlängerung ihrer Papiere 

muss sie sich schri� lich verpfl ichten, auch weiterhin als 

Dienstmädchen zu arbeiten. Ein solches Stellenwechselverbot gilt 

für viele ausländische Hausangestellte.

EK  
Das «Stellenwechselverbot» verdeutlicht, 

dass nicht Anna Kuhn als Mensch im Mittel-

punkt der Migrationspolitik stand, sondern 

ihre spezifische Arbeitskraft als «Dienstmädchen». 

Möchte sie einer anderen Tätigkeit nachgehen, verliert 

sie ihre Daseinsberechtigung in der Schweiz.

Stellenwechselverbot

Damit Arbeitsmigrantinnen nicht als 

Hausangestellte einreisten und 

später in andere Berufe wechselten, 

dur� en die Behörden ein Berufs- 

und Stellenwechselverbot anordnen.

Althaus, Andrea: Vom Glück in der Schweiz? 

Frankfurt 2017



Ein Verdacht

Juli 1926

RS 
Dem Kontrollbüro ist zu Ohren gekommen, dass Anna 

Kuhn nicht mehr an ihrem Arbeitsort wohne. Das Kon-

trollbüro veranlasst Nachforschungen 

durch den Quartierschreiber. Geklärt werden 

soll, ob Anna Kuhn noch im Haushalt der Familie 

Marxer-Ritter an der Steinenvorstadt arbeite oder 

möglicherweise im Käseladen von Frau Marxer 

beschä� igt sei.

EK  
Diese Debatte läu�  heute unter dem Schlag-

wort «Missbrauch» und prägt das Sozial- und 

Asylwesen. Wer Sozialhilfe bezieht oder Asyl 

sucht, wird unter Generalverdacht gestellt, missbräuch-

lich »Leistungen» zu beziehen. Deshalb werden Institu-

tionen der Sozialversicherungen und des Asylwesens 

heute umgekrempelt und auf die Missbrauchsbekämp-

fung ausgerichtet. Die Menschen werden in «richtige» 

und «falsche» Sozialhilfeberechtige und Asylsuchende 

kategorisiert.

Quartierschreiber, Erhebungen

Erscheint den Beamten der Fremden-

polizei eine ausländische Person 

suspekt oder beantragt sie eine Nie-

derlassungsbewilligung, so beauf-

tragt sie eine sogenannte Erhebung 

durch die Administrativ-Abteilung 

des Polizeidepartements. Dazu infor-

miert sich der örtlich zuständige 

Quartierschreiber – ein Beamter der 

Einwohnerkontrolle – oder auch ein 

Polizei-Detektiv über die betreff ende 

Person, zum Beispiel bei Arbeit-

gebern, Nachbarn, Vermietern. Neben 

den Abklärungen zum Lebenswan-

del werden auch Erkundungen bei 

den Verwaltungen (beim Steuer- und 

Betreibungsamt, der Armenpfl ege 

etc.) über die fi nanziellen Verhältnisse 

der Person eingeholt.

Solche Erhebungen beeinfl ussen in 

nicht unerheblichem Masse die 

Entscheidungsfi ndung der Fremden-

polizei bei der Erteilung oder 

Verweigerung von Aufenthalts- oder 

Niederlassungsbewilligungen.

Rebecca Szediwy / Gabriel Heim



Observationen

Juli 1926

RS 
Der Quartierschreiber Meyer erkundigt sich über die 

Arbeitsverhältnisse der Anna Kuhn. Tatsächlich scheint 

Anna Kuhn in der Küche des Ladenlokals Nudeln und 

Suppenbeilagen für den Verkauf herzustellen. Obwohl dies of-

fensichtlich ihrer Arbeitsbewilligung als Hausangestellte wider-

spricht, verfolgt die Behörde den Fall vorerst nicht weiter und legt 

ihn ad acta.





Die Eidgenössische Fremdenpolizei verweigert Anna Kuhn 

die Niederlassungsbewilligung, 1. März 1927

RS 
Anna Kuhn hat ein Gesuch gestellt, sich in Basel nieder-

lassen zu dürfen. Die Basler Fremdenpolizei hat nichts 

gegen eine Niederlassungsbewilligung für Anna Kuhn 

einzuwenden und erteilt ihr die Bewilligung im Februar 1927. Doch 

die Eidgenössische Fremdenpolizei erhebt Einsprache gegen den 

Basler Entscheid: Anna Kuhn bekommt weiterhin nur ein befriste-

tes Aufenthaltsrecht.





Anna Kuhn hat eine neue Stelle in Aussicht

März 1930

Elisabeth Friedrich

«Ich eröff ne in nächster Zeit eine Filiale 
meines Geschä� es und beabsichtige 
Fräulein Anna Kuhn […] zu engagieren.»

RS 
Anna Kuhn hat sich in der Zwischenzeit mit Hugo Fried-

rich verlobt, dessen Schwester Elisabeth Friedrich am 

Rümelinsplatz 3 eine Eierhandlung führt. Diese beabsich-

tigt, eine Filiale zu eröff nen, für die sie Anna Kuhn als Filialleiterin 

vorsieht. Elisabeth Friedrich – auch Emma genannt – vermerkt in 

ihrem Antrag auf Arbeitsbewilligung für Anna Kuhn irrtümlicher-

weise, dass ihre zukün� ige Schwägerin im Besitz einer Niederlas-

sungsbewilligung sei.



Das Kantonale Arbeitsamt empfi ehlt, den Antrag auf 

Berufswechsel abzulehnen, März 1930

Kantonales Arbeitsamt ans Kontrollbüro

«Da die Gesuchstellerin als Laden-
tochter & Filialleiterin den Arbeitsmarkt 
sehr belastet, müssen wir Abweisung 
beantragen.»

RS 
Das Kantonale Arbeitsamt Basel-Stadt lehnt den Berufs-

wechsel – vom Dienstmädchen zur Filialleiterin – für Anna 

Kuhn ab. Zudem beschwert sich der Leiter des Arbeits-

amtes darüber, dass vom Kontrollbüro bisher geduldet wurde, 

dass Anna Kuhn ohne Bewilligung im Käseladen der Frau Marxer 

gearbeitet habe. Fritz Jenny, Beamter des Kontroll-

büros und ab 1940 dessen Vorsteher, triff t keinen 

Entscheid, sondern veranlasst Erkundigungen 

darüber (rote handschri� liche Notiz), «wann die 

Verehelichung mit Friedrich erfolgen soll».

Fritz Jenny

geb. 1891. Fritz Jenny beginnt im 

Februar 1906 eine Lehre im Kontroll-

büro des Polizeidepartements. Er 

steigt stetig auf und wird 1930 zum 

Chef der Basler Fremdenpolizei 

ernannt, einer Abteilung des Kontroll-

büros. Ab 1937 ist er als erster Ad-

junkt des Kontrollbüros zusätzlich für 

den Bereich Wahlen und Abstim-

mungen verantwortlich. 1940 erfolgt 

seine Wahl zum Vorsteher des 

Kontrollbüros. Dabei behält sich Jenny 

vor, dass ihm die Leitung der Frem-

denpolizei weiterhin direkt unterstellt 

bleibt. Seine roten handschri� lich-

en Notizen fi nden sich in vielen Akten 

und bezeugen o�  eine Haltung, 

die Verständnis für das Schicksal und 

die Zwangssituationen seiner 

«Klienten» ausdrückt. 1957 wird Fritz 

Jenny nach über 50 Dienstjahren 

pensioniert. Er verstirbt 1979. 

Claudia Klausner / Gabriel Heim



Erhebungsbericht

28. März 1930

RS 
Erneut erstattet Quartierschreiber Meyer Bericht ans 

Kontrollbüro. Aufgrund der Erhebung verweigert das 

Kontrollbüro Anna Kuhn die Arbeitsbewilligung als Fili-

alleiterin. Begründung: es gebe genügend Schweizer Interessen-

tinnen für diese Stelle.

Elisabeth Friedrichs Eierhandlung Ortler am 

Rümelinsplatz, ca. 1930
© Staatsarchiv Basel-Stadt, NEG 2519 (Fotoarchiv Wolf)

«Die Einreicherin des vorliegenden 

Gesuchs für die Anna Kuhn, Frl. 

Emma Friedrich, hat die Ortler’sche 

Eierhandlung käufl ich übernommen. 

Im Mietvertrag hat der Hauseigen-

tümer sie verpfl ichtet, im Falle eines 

Hausverkaufs ohne weiteres das 

Ladenlokal zu verlassen. Das Haus 

wird gegenwärtig zum Kauf ange-

boten. Um sich ein Geschä� slokal 

im Stadtzentrum zu sichern, sieht 

sich Frl. Friedrich gezwungen, in der 

Hutgasse eine Geschä� slokalität 

zu mieten, die sie vorerst als Filiale 

betreiben und durch ihre zukün� ige 

Schwägerin führen lassen möch-

te, bis sie ihr jetziges Ladenlokal am 

Rümelinsplatz abgeben muss. 

Die Heirat zwischen Hugo Friedrich 

u. Anna Kuhn ist frühestens auf 

den kommenden Herbst vorgesehen, 

die Eheverkündigung ist noch nicht 

erfolgt.

Basel, den 28. März 1930.»

Transkription



Rekurs – Elisabeth Friedrich und Anna Kuhn nehmen sich 

einen Anwalt, April 1930

Anwalt Dr. Chr. Rothenberger

«Ohne diese staatliche in Aussicht 
stehende Intervention hätte 
Frl. Friedrich keinen neuen Laden 
zu mieten gebraucht.»

RS 
Der Anwalt Dr. Chr. Rothenberger begründet den Rekurs 

im Wesentlichen damit, dass die Liegenscha�  am Rüme-

linsplatz 3, in der sich der Eierladen befi ndet, laut eines 

Gesetzesentwurfs des Basler Regierungsrats vom 23. Januar 1930 

saniert werden soll. Um ihr Geschä�  nicht zu verlieren, sieht sich 

Frau Friedrich dadurch genötigt, einen zweiten Laden zu eröff nen. 

Dafür brauche sie eine qualifi zierte Kra� , die sie in Anna Kuhn ge-

funden habe, die sich übrigens in Bälde mit dem Bruder von Frau 

Friedrich verheiraten wolle.















Der Rekurs wird abgelehnt

Mai 1930

RS 
Der Regierungsrat lehnt den Rekurs mit der Begründung 

«Belastung des Arbeitsmarktes» ab.







Anna Kuhn und Elisabeth Friedrich geben nicht auf

Mai 1930

RS 
Im Au� rag von Anna Kuhn und Elisabeth Friedrich reicht 

der Anwalt Dr. Chr. Rothenberger ein Wiedererwägungs-

gesuch beim Polizeidepartement Basel-Stadt ein, man 

möge Anna Kuhn die Leitung der Filiale bewilligen. Er weist nach-

drücklich auf die Tatsache hin, dass Anna Kuhns Hochzeit mit Hugo 

Friedrich kurz bevor stehe, die Eheverkündung der beiden sei 

schon im Kantonsblatt veröff entlicht worden. Um der Vermutung zu 

begegnen, dass die Arbeitsbewilligung für Anna Kuhn durch eine 

Scheinehe mit dem Bruder der Arbeitgeberin erschlichen werden 

könnte, biete der Vater des Bräutigams sogar eine Kautionszah-

lung von 5000 Franken an, obwohl sich eine solche «in derartigen 

Fällen» – wie der Anwalt anmerkt – «erübrigen dür� e».

EK  
Unter dem Titel «Missbrauch» ist auch «Scheinehe» ein Kampf-

begriff  der SVP. Er dient dem Ziel, den Handlungsspielraum der 

Migrantinnen und Migranten zu begrenzen. Die Einschränkun-

gen werden mit einer vermeintlichen Missbrauchsbekämpfung begründet. 

Damit soll der rassistische Kern solcher Handlungen vertuscht werden.







Der Bericht des Arbeitsamtes

Juni 1930

RS 
Auch das Wiedererwägungsgesuch wird vom Arbeitsamt 

geprü� . Nach der strikten Praxis des Arbeitsamtes «dür-

fen Ausländerinnen so lange sie verlobt sind, auch wenn 

sie einen Schweizer heiraten werden, keinerlei Erwerbstätigkeit 

ausüben». Deshalb empfi ehlt das Arbeitsamt dem Regierungsrat 

die Ablehnung des Gesuchs.





Letzte Aktenseite

Juli / August 1930

Fritz Jenny, Beamter Kontrollbüro

«Was beabsichtigt Frl. Kuhn 
(34 Leonhardsstr.) nun zu tun bis 
die Heirat stattfi ndet?»

RS 
Fritz Jenny lädt Anna Kuhn vor und erfährt, dass die 

Hochzeit mit Hugo Friedrich noch im August 1930 statt-

fi nden soll. Bis dahin wird der Bräutigam für Anna Kuhn 

aufkommen, denn sie darf ja – gemäss den Aufl agen des Arbeits-

amtes – bis zur Hochzeit nicht arbeiten. Der letzte Vermerk in der 

Akte Anna Kuhn «vide b.55242» belegt, dass sie durch ihre Heirat in 

das Basler Bürgerrecht aufgenommen wird. Als Baslerin darf Anna 

Kuhn endlich die Filialleitung im Eierladen an der Ecke Münzgasse/

Hutgasse übernehmen.

EK  
Der Verlauf der Geschichte suggeriert ein «happy end» für Anna 

Kuhn. Die langen Auseinandersetzungen mit den Behörden fühl-

ten sich aber für Anna Kuhn sicher wie Erniedrigungen an, die 

sie auf irgendeine Weise in ihr Leben mitnahm. Solche Schikanen brand-

marken die betroff enen Menschen und weisen ihnen eine niedere Position 

in der Gesellscha�  zu. Deshalb gehören solche und ähnliche Methoden als 

rassistisch identifi ziert und bekämp�  – auch heute.

Etwa acht Jahre vor der Erstellung dieses Bildes 

haben Anna Kuhn und Elisabeth Friedrich im 

Eckhaus, auf der rechten Strassenseite, ihren 

Eierladen eröff net.
© Staatsarchiv Basel-Stadt, NEG 8867 (Fotoarchiv Wolf) 






